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Vorbemerkung

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH)
ist eine Bundesoberbehörde mit Sitz in Hamburg und Rostock.
Nach dem Seeaufgabengesetz, dem Flaggenrechtsgesetz,
dem Strahlenschutzvorsorgegesetz und anderen gesetzlichen
Regelungen hat das BSH Aufgaben in folgenden Bereichen:

1. Dienste für die Schifffahrt,
2. Zulassung der Navigations- und Funkausrüstung,
3. Nautisch-hydrographischer Dienst,
4. Nutzung in der Ausschließlichen Wirtschaftszone,
5. Angelegenheiten des Meeresumweltschutzes, insbeson-

dere die Überwachung des Meerwassers auf Schadstoffe
und Radioaktivität,

6. Meereskundliche Dienste und Untersuchungen,

7. Abwehr äußerer Gefahren auf See.

Das Institut für Ostseeforschung an der Universität Rostock
(IOW) führt im Auftrag des BSH die meereskundlichen Auf-
gaben für das Meeresgebiet vor der Küste des Landes
Mecklenburg-Vorpommern durch. Die dem IOW hierdurch
entstehenden Kosten werden aus diesem Kapitel erstattet.
Zur Erfüllung seiner Aufgaben arbeitet das BSH in verschie-
denen nationalen und internationalen Organisationen (z. B.
IHO, IMO) und Gremien der internationalen Meeresumwelt-
Übereinkommen mit.
Für die Arbeiten auf See betreibt das BSH sechs Forschungs-,
Wracksuch- und Vermessungsschiffe.
Die Ausgaben für die Bundesstelle für Seeunfall-Untersu-
chung sind ebenfalls in diesem Kapitel veranschlagt.

BMF Abteilung II  Auszug aus dem Bundeshaushaltsplan 2006


